
Erbscheins, sondern gegebenenfalls auch durch eides-
stattliche Versicherung geführt werden (OLG Hamm
a.a.O.).

5. Die Beweisführung durch die Abgabe einer eides-
stattlichen Versicherung und durch Abstammungs-
nachweise muss nicht zwingend erfolgreich sein. Sollte
sich nämlich herausstellen, dass die Richtigkeit der ei-
desstattlichen Versicherung insgesamt oder teilweise
fraglich erscheint, gelten die allgemeinen Grundsätze,
nach denen das GBA die Vorlage eines Erbscheins stets
verlangen kann, sofern Zweifel hinsichtlich der Erbfolge
verbleiben, die sich nur durch weitere Ermittlungen tat-
sächlicher Art klären lassen (OLG Hamm ZEV 2011, 592,
594).

6. Der Senat hat die Frist zur Vorlage der Unterlagen bis
31. 1. 2013 bestimmt. Dem GBA bleibt es überlassen,
erforderlichenfalls die Frist in eigener Zuständigkeit zu
verlängern.

5. Liegenschaftsrecht – Zur Erteilung von Voll-
streckungsklauseln im Insolvenzverfahren des
Schuldners
(LG Köln, Beschluss vom 26. 11. 2012 – 11 T 90/12,
mit Anmerkung von Notar Ingo Schreinert, Wipper-

fürth, S. 161 in diesem Heft)

InsO § 80 Abs. 1
ZPO § 727

1. Die Wirksame Freigabe eines Vermögensgegen-
standes aus der Insolvenzmasse ist nicht auf-
grund Löschung des Insolvenzvermerks im
Grundbuch offenkundig.

2. Gemäß § 727 ZPO ist der Nachweis der Freiga-
beerklärung des Insolvenzverwalters und deren
Zustellung an den Schuldner durch öffentliche
Urkunden erforderlich.

(RNotZ-Leitsätze)

Aus den Gründen:

Im Wohnungs- und Teileigentumsgrundbuch von W.
Blatt . . . sind die Bet. zu 2) und 3) als Eigentümer in Er-
rungenschaft italienischen Rechts in Abt. I eingetragen.
In Abt. III des Grundbuchs von W. Blatt . . . ist unter lfd.
Nr. 1 eine Grundschuld von 81 806,70 E für die Bet. zu 1)
eingetragen unter Bezugnahme auf die Bewilligung vom
29. 1. 1988.

In lfd. Nr. 2 ist eine weitere Grundschuld von
35 790,43 E zugunsten der Bet. zu 1) eingetragen und
unter laufender Nr. 3 eine Grundschuld in Höhe von
102 258,38 E zugunsten der Bet. zu 1).

Durch Beschluss des AG K. vom 14. 9. 2011 wurde über
das Vermögen der Bet. zu 2) das Insolvenzverfahren er-
öffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsan-
walt . . . bestellt. Unter dem 23. 9. 2011 beantragte das
Insolvenzgericht (AG K.) beim GBA des AG W. die Ein-
tragung eines Insolvenzvermerks betreffend das Woh-
nungs- und Teileigentumsgrundbuch, Grundbuch des
AG W., Gemarkung . . ., Blatt . . ., Flur. . ., Flurstücke . . .,

deren Eigentümerin unter anderem die Insolvenz-
schuldnerin, die Bet. zu 2) ist. Die Eintragung des In-
solvenzvermerks erfolgte am 30. 9. 2011.

Unter dem 17. 11. 2011 wurde der Bet. zu 1) als Inha-
berin von Grundschulden auf den Grundstücken der In-
solvenzschuldnerin zum Zwecke der Zwangsvollstre-
ckung wegen des dinglichen Anspruchs, insbesondere
zum Zwecke der Zwangsvollstreckung in den be-
lasteten Grundbesitz gegen Herrn Rechtsanwalt . . . in
seiner Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Ver-
mögen von Frau . . . eine vollstreckbare Ausfertigung
von Herrn Notar . . . erteilt. Der Notar nahm unter dem
17. 11. 2011 die Umschreibung der Vollstreckungsklau-
sel auf den Insolvenzverwalter, Herrn Rechtsanwalt . . .
vor.

Am 1. 12. 2011 beantragte der Insolvenzverwalter, Herr
Rechtsanwalt . . ., beim AG K. (Insolvenzgericht) die
Löschung des Insolvenzvermerks im Grundbuch des
AG W. Zur Begründung wies der Insolvenzverwalter da-
rauf hin, dass die Immobilien wertausschöpfend be-
lastet seien und er sie deshalb gegenüber der In-
solvenzschuldnerin aus der Insolvenzmasse freigege-
ben habe.

Mit Schreiben vom 7. 12. 2011 beantragte das AG K.
(Insolvenzgericht) beim GBA des AG W. die Löschung
des Insolvenzvermerks im Bezug auf die streitgegen-
ständlichen Grundstücke. Zur Begründung verwies das
Insolvenzgericht darauf, dass der Verwalter die Immo-
bilie aus dem Insolvenzverfahren freigegeben habe.

Am 12. 12. 2011 wurde vom GBA des AG W. die Lö-
schung des Insolvenzvermerks betreffend die streit-
gegenständlichen Grundstücke im Grundbuch einge-
tragen. Unter dem gleichen Datum hat das GBA des AG
W. den Insolvenzverwalter, Herrn Rechtsanwalt . . ., an-
geschrieben und bat diesen, den Wortlaut und die Ein-
tragung betreffend die Löschung des Insolvenzver-
merks zu überprüfen. Die vollstreckbare Ausfertigung
der UR-Nr. . . . des Notars . . . wurde bereits am
29. 11. 2011 Herrn . . . dem Bet. zu 3), am 12. 12. 2011
Herrn Rechtsanwalt . . . als Insolvenzverwalter und am
13. 1. 2012 Frau . . ., der Bet. zu 2), per Gerichtsvoll-
zieher zugestellt und damit erfolgte die Einleitung des
Zwangsvollstreckungsverfahrens.

Die Bet. zu 1) beantragte beim Notar . . . mit Schriftsatz
vom 6. 2. 2012, eine vollstreckbare Ausfertigung gegen
Frau . . . wegen des in der Urkunde vom 29. 1. 1988 –
UR-Nr. . . . des Notars . . . – begründeten Anspruchs auf
Duldung der Zwangsvollstreckung in den Grundbesitz,
eingetragen im Grundbuch von W. Blatt . . . und . . . zu
erteilen.

Durch Beschluss vom 30. 5. 2012 wies der Notar . . .
diesen Antrag zurück. Dies begründete er damit, dass
am 17. 11. 2011 der Bet. zu 1) zum Zwecke der
Zwangsvollstreckung wegen des dinglichen Anspruchs
insbesondere zum Zwecke der Zwangsvollstreckung in
den belasteten Grundbesitz gegen Herrn . . . in seiner
Eigenschaft als Insolvenzverwalter über das Vermögen
von Frau . . . bereits eine vollstreckbare Ausfertigung
erteilt worden sei. Der Insolvenzverwalter habe mit
Schreiben vom 13. 4. 2012 erklärt, dass er nicht bereit
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sei, eine Freigabeerklärung in öffentlich beglaubigter
Form abzugeben. Nachdem die Bet. zu 1) auf den feh-
lenden Nachweis der Rechtsnachfolge hingewiesen
worden sei, habe sie mit Schreiben vom 25. 5. 2012
darum gebeten, eine Entscheidung im Wege des Vor-
bescheides zu erlassen. Zur weiteren Begründung führt
der Notar aus, dass bereits bezüglich der Zulässigkeit
des Antrags Bedenken bestünden. Eine Umschreibung
des Titels sei nicht erforderlich, wenn eine gegen den
Insolvenzverwalter zuvor bereits durch Zustellung des
Titels eingeleitete Vollstreckung in ihrer Wirkung fortbe-
stehe (vgl. BGH DNotZ 2005, 840). Es sei bereits die
gegen den Insolvenzverwalter lautende vollstreckbare
Ausfertigung diesem zugestellt worden. Im Übrigen hielt
der Notar den Antrag für unbegründet, weil die Freigabe
der mit den Grundschulden belasteten Immobilie aus
der Insolvenzmasse nicht in öffentlich oder in öffentlich
beglaubigter Form nachgewiesen worden sei.

Die Löschung des Insolvenzvermerks im Grundbuch
reiche hierfür nicht aus (vgl. LG Berlin Rpfleger 2004,
158; Wolfsteiner, Die vollstreckbare Urkunde, 3. Aufl.
2010, Rn. 44, 35). Diesen Beschluss stellte der Notar . . .
mit Rechtshilfebelehrung der Bet. zu 1) zu. Die Zu-
stellung erfolgte am 4. 6. 2012.

Am 3. 7. 2012 legte die Bet. zu 1) per Telefax Be-
schwerde beim Notar gegen den Beschluss ein. Sie be-
gründete dies damit, dass die vom Notar zitierte Ent-
scheidung des BGH vom 14. 4. 2005 (DNotZ 2005, 840)
vorliegend nicht anwendbar sei. In dem dort ent-
schiedenen Fall habe die Zwangsvollstreckung bereits
vor der Insolvenzeröffnung begonnen. Nachdem die
Klausel auf den Insolvenzverwalter umgeschrieben
worden sei, habe dieser dort die Freigabe des Objekts
erklärt. Im vorliegenden Fall sei der Antrag auf Einleitung
der Zwangsvollstreckung erst am 30. 1. 2012 und damit
nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt wor-
den. Es sei daher die Umschreibung der Klausel auf den
Insolvenzverwalter sehr wohl erforderlich gewesen. Aus
diesen Gründen habe das AG W. auch am 30. 1. 2012
den gestellten Zwangsvollstreckungsantrag der Bet. zu
1) auf Vollstreckung aus der in Abt. I bestellten Grund-
schuld in Höhe von 81 806,70 E abgelehnt.

Die Bet. zu 1) hat den Notar aufgefordert, der Be-
schwerde abzuhelfen und die Klausel wie beantragt auf
die Schuldnerin umzuschreiben.

Der Notar hat durch Beschluss vom 13. 7. 2012 der Be-
schwerde nicht abgeholfen. Zur Begründung hat er
ausgeführt, die Beschwerde sei zwar zulässig, aber in
der Sache unbegründet. Dabei hat er sich auf die
Gründe in seinem Beschluss vom 30. 5. 2012 berufen.
Im Übrigen hat der Notar ergänzend noch geltend ge-
macht, dass unabhängig von der Frage der Er-
forderlichkeit der Umschreibung der Antrag der . . . auf
Umschreibung der Vollstreckungsklausel in erster Linie
deshalb zurückgewiesen worden sei, weil die Freigabe
des von der Zwangsvollstreckung betroffenen Grund-
stücks aus der Insolvenzmasse vom Insolvenzverwalter
nicht in öffentlich beglaubigter Form nachgewiesen
worden sei. Da dieser Nachweis auch im Beschwerde-
verfahren nicht erbracht worden sei, sei der Beschwer-
de nicht abzuhelfen und diese dem LG zur Entschei-
dung vorzulegen. Der Notar hat noch darauf hinge-

wiesen, dass der Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt . . .,
nicht bereit gewesen sei, in öffentlich beglaubigter Form
die Freigabeerklärung abzugeben, was zwischen den
Bet. unstreitig ist.

Die gemäß § 54 BeurkG i. V. m. den §§ 63, 71 FamFG
statthafte Beschwerde der Bet. zu 1) hat in der Sache
selbst keinen Erfolg.

Zu Recht und mit zutreffender Begründung hat der No-
tar . . . die Erteilung einer erneuten vollstreckbaren Aus-
fertigung gegen die Bet. zu 2) wegen des in der Urkunde
vom 29. 1. 1988 – UR-Nr. . . . – des Notars . . . be-
gründeten Anspruchs auf Duldung der Zwangsvollstre-
ckung in den Grundbesitz, eingetragen im Grundbuch
von W. . . . und . . . zu erteilen, zurückgewiesen.

Die Rechtsnachfolge i. S. d. § 727 ZPO auf Schuldner-
seite vom Insolvenzverwalter auf die Insolvenzschuld-
nerin und Bet. zu 2) ist weder in ausreichender Form
nachgewiesen noch offenkundig (vgl. BGH DNotZ 2005,
840 ff.).

Zwar handelt es sich bei dem Wechsel in der Verfü-
gungsbefugnis vom Insolvenzschuldner auf den In-
solvenzverwalter und nach Freigabe erneut auf den In-
solvenzschuldner nicht um eine Rechtsnachfolge im ei-
gentlichen Sinne, da die Rechtsinhaberschaft während
des gesamten Insolvenzverfahrens bei dem Insolvenz-
schuldner verbleibt. Nach gefestigter, auch höchst-
richterlicher Rechtsprechung (vgl. BGH a.a.O.) ist § 727
ZPO jedoch auf diese Fälle zumindest entsprechend
anzuwenden, so lange noch keine Zwangsvollstre-
ckungsmaßnahme gegen den Verfügungsbefugten ein-
geleitet worden ist. Bei der Freigabe eines Vermögens-
gegenstandes aus der Insolvenzmasse ist es im Rah-
men des § 727 ZPO notwendig, die Wirksamkeit der
Freigabe seitens des Insolvenzverwalters als „Rechts-
nachfolger“ im Sinne der Rückübertragung der Verfü-
gungsbefugnis auf die Bekl. zu 2) in der entsprechenden
Form nachzuweisen. Die Wirksamkeit der Freigabe tritt
jedoch erst durch Zugang der Erklärung bei dem
Schuldner ein. Der Nachweis der wirksamen Freigabe
erfordert daher den Nachweis der Freigabeerklärung
des Insolvenzverwalters sowie ihres Zugangs in öffent-
lich beglaubigter Form bzw. in öffentlicher Urkunde. Bei
der Freigabe eines Vermögensgegenstandes aus der
Insolvenzmasse ist es im Rahmen des § 727 ZPO not-
wendig, die Wirksamkeit der Freigabe als „Rechts-
nachfolge“ in der entsprechenden Form nachzuweisen.
Erst mit dem Zugang der Erklärung bei dem Schuldner
wird der Insolvenzbeschlag aufgehoben und der Ver-
mögensgegenstand gelangt in das insolvenzfreie Ver-
mögen des Schuldners.

Im vorliegenden Verfahren liegt die Freigabeerklärung
des Insolvenzverwalters als solche mit dem Nachweis
ihres Zugangs nicht in öffentlich beglaubigter Form bzw.
in öffentlicher Urkunde vor. Vielmehr hat der Insolvenz-
verwalter ausdrücklich erklärt, er sei nicht bereit, in öf-
fentlich beglaubigter Form die Freigabeerklärung ab-
zugeben.

Die Freigabe seitens des Insolvenzverwalters ist auch
nicht offenkundig. Soweit teilweise in der notarrecht-
lichen Literatur (vgl. Wolfsteiner a.a.O.) eine Offenkun-
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digkeit der Rechtsnachfolge für den Fall angenommen
wird, dass der Insolvenzvermerk im Grundbuch ge-
löscht wurde, vermag sich die Kammer dieser Auffas-
sung nicht anzuschließen. Der Umstand der Löschung
als solche mag ausweislich des Grundbuchs zwar of-
fenkundig sein. Daraus folgt aber nach Auffassung der
Kammer nicht, dass damit auch die wirksame Freigabe
durch den Insolvenzverwalter offenkundig wäre. Die
Wirksamkeit der Freigabe tritt mit Zugang der Erklärung
bei dem Schuldner ein. Die Löschung des Insolvenzver-
merks im Grundbuch hat lediglich deklaratorischen
Charakter. Insoweit schließt sich die Kammer der Auf-
fassung des LG Berlin an, nach der die Funktion des In-
solvenzvermerks in Abt. II des Grundbuches sich darauf
beschränkt, den nach § 892 Abs. 1 S. 2 BGB geschütz-
ten öffentlichen Glauben des Grundbuchs an die unbe-
schränkte Verfügungsmacht des eingetragenen Eigen-
tümers zu zerstören. Aus dem Fehlen des Vermerks folgt
nicht, dass die Verfügungsbefugnis des Insolvenzver-
walters nicht oder nicht mehr besteht.

Denn die Verfügungsbefugnis geht gemäß § 80 Abs. 1
InsO mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf den
Verwalter über, ohne dass es dazu einer Eintragung im
Grundbuch bedarf (vgl. LG Berlin a.a.O.). Für die
Rechtsnachfolge auf der Gläubigerseite hat der BGH
entschieden, dass der Nachweis der Rechtsnachfolge
in der qualifizierten form des § 727 Abs. 1 ZPO dann
entbehrlich ist, wenn der Schuldner als Ag. die Rechts-
nachfolge zugesteht (§ 288 ZPO) und der bisherige
Gläubiger der Erteilung der Vollstreckungsklausel an
den Rechtsnachfolger zustimmt. Dies ist aber vor-
liegend nicht der Fall, weil die Bet. zu 2) sich ausdrück-
lich darauf berufen hat, dass eine Freigabe in der Form
des § 727 Abs. 1 nicht vorliegt und sie mit der Ent-
scheidung in dieser Form nicht einverstanden sei. Damit
hat die Bet. zu 2) zumindest als Schuldnerin und Ag. die
Rechtsnachfolge nicht zugestanden. Im Übrigen ist es
Sache der Bet. zu 1), die Rechtsnachfolge darzulegen.
Aus der Anwendung des § 288 ZPO im Rahmen des
§ 727 Abs. 1 ZPO folgt nicht, dass der Notar von Amts
wegen verpflichtet wäre, die vorgenannten Erklärungen
abzufordern oder auf deren Vorlage hinzuwirken. Au-
ßerdem hat der Insolvenzverwalter, Herr Rechtsan-
walt . . ., ausdrücklich erklärt, dass er eine Freigabe in
öffentlich beglaubigter Form nicht abgebe, so dass in-
soweit die Rechtsnachfolge sowie die mangelnde Ver-
fügungsbefugnis des Insolvenzverwalters nicht nach-
gewiesen ist.

Nach alledem hat der Notar daher die Umschreibung
der Klausel zu Recht abgelehnt.

6. Liegenschaftsrecht – Sondereigentumsfähigkeit
der Bauteile eines Mehrfachparkers
(LG München I, Urteil vom 5. 11. 2012 – 1 S 1504/12)

WoEigG § 5 Abs. 2

1. An Bauteilen einer Doppelstockgarage (Duplex-
Parker) kann auch dann Sondereigentum be-
stehen, wenn die zugehörige Hydraulikanlage in-
folge des Betriebs mehrerer Garageneinheiten
zwingendes Gemeinschaftseigentum darstellt.

2. Sind in einer Teilungserklärung Mehrfachparker
als Sondereigentum aufgeführt, sind einzelne
Bauteile des Mehrfachparkers nur dann sonder-
eigentumsfähig, wenn sie ausschließlich einer
Sondereigentumseinheit und nicht dem gemein-
schaftlichen Gebrauch dienen.

3. Das zur Hebebühne einer Doppelstockgarage
gehörende Fahrblech ist – soweit es entfernt
werden kann, ohne die Funktionsfähigkeit der
Hebeanlage im Übrigen zu beeinträchtigen –
sondereigentumsfähig.

Zur Einordnung:

Bei Wohnungseigentümern stellt sich regelmäßig die
Frage, inwieweit Bestandteile einer technischen Aus-
stattung, die an eine im Gemeinschaftseigentum be-
findliche Anlage angeschlossen sind, dem Sonder-
eigentum unterfallen. Hintergrund ist zumeist die
Frage nach der Kostentragungspflicht bei Repara-
turen oder Erneuerungen solcher Einrichtungen.

Auch die vorliegende Entscheidung fügt sich in diese
Problematik ein. Gem. § 16 Abs. 2 WEG haben die
Wohnungseigentümer die Lasten des gemeinschaft-
lichen Eigentums sowie die Kosten der Instandhal-
tung, Instandsetzung, sonstigen Verwaltung und des
gemeinschaftlichen Gebrauchs des gemeinschaft-
lichen Eigentums nach dem Verhältnis ihrer Miteigen-
tumsanteile zu tragen. Die Instandhaltung des Son-
dereigentums obliegt hingegen gem. § 14 Nr. 1 WEG
dem jeweiligen Wohnungseigentümer auf eigene
Kosten. Dies ist bereits ein schlagender Grund für die
konstante Anzahl von Rechtsstreitigkeiten auf diesem
Gebiet. Weiter hängt aber auch die Beschlusskom-
petenz der Wohnungseigentümer für Verwaltungs-
oder Modernisierungsmaßnahmen davon ab, ob eine
Anlage zum Gemeinschafts- oder zum Sondereigen-
tum zählt. Nur für Gemeinschaftseigentum liegt die
Beschlusskompetenz nach §§ 21, 22 WEG bei der
Eigentümerversammlung. Wie in vorliegender Ent-
scheidung bestätigt, hat bereits die Unwirksamkeit
eines Teils der Beschlussfassung durch die Eigen-
tümerversammlung, weil beispielsweise über Son-
dereigentum beschlossen wurde, regelmäßig die Un-
wirksamkeit des ganzen Beschlusses zur Folge.

Was Inhalt des Sondereigentums ist, regelt be-
kanntermaßen § 5 WEG. Gem. § 5 Abs. 1 WEG sind
Gebäudebestandteile, die zu im Sondereigentum
stehenden Räumen gehören, kraft Gesetzes eben-
falls Sondereigentum, es sei denn die Anlagen dienen
dem gemeinschaftlichen Gebrauch der Wohnungs-
eigentümer (§ 5 Abs. 2 WEG). In diesem Zusammen-
hang zu nennen ist die vom BGH bestätigte Sonder-
eigentumsfähigkeit von Heizkörpern, Thermostaten
und Anschlussleitungen (BGH DNotZ 2012, 58, vgl.
hierzu auch Schmitz, MittBayNot 2012, 180 und Hü-
gel/Elzer, DNotZ 2012, 4). Im Anschluss hieran hat der
BGH entschieden, dass sich das an einem Du-
plexparker gebildete Sondereigentum auch auf die
dazugehörige Hebeanlage erstreckt, zumindest wenn
durch diese keine weiteren Garageneinheiten be-
trieben werden (BGH NJW-RR 2012, 85). Nunmehr
hat das LG München I hieran anschließend die Frage
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